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5 DIE MANDANTEN I INFORMATION  

    

Themen dieser Ausgabe 
   

n Einführung einer Wirtschafts-Identifikationsnummer 
n Umsatzsteuersatz für Nebenleistungen eines Hotels 
n Fiktiver Zufluss einer nicht ausgezahlten Tantieme 

 n Nachweis einer kürzeren Nutzungsdauer für ein Ge-
bäude 

n Grundsteuerreform: Zweifel an der Rechtmäßigkeit 
der Grundsteuerwerte 

 

  
  

Ausgabe Nr. 5/2024 (September/Oktober) 
 

  

Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant, 

nachfolgend haben wir in dieser Ausgabe wieder aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- und Wirtschaftsrecht für Sie 
zusammengestellt. Diese Mandanten-Information beruht auf dem Rechtsstand 26.7.2024. 

 

 STEUER- UND WIRTSCHAFTSRECHT 
 

Unternehmer 

Einführung und Zuteilung einer 
Wirtschafts-Identifikationsnummer 
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat einen Ver-
ordnungsentwurf zur Einführung und Zuteilung der sog. 
Wirtschafts-Identifikationsnummer vorgelegt. Die Wirt-
schafts-Identifikationsnummer soll am 30.9.2024 eingeführt 
werden, die Zuteilung ab dem 1.11.2024 erfolgen. 

Hintergrund: Neben der Steuer-Identifikationsnummer, die 
jeder Steuerpflichtige bereits erhalten hat, sollen alle 

Unternehmer auch eine Wirtschafts-Identifikationsnummer 
erhalten, die die bisherige Umsatzsteuer-Identifikationsnum-
mer ablösen soll. Die Wirtschafts-Identifikationsnummer ist 
zwar bereits vor geraumer Zeit vom Gesetzgeber eingeführt 
worden, der genaue Zeitpunkt der Einführung sollte jedoch 
vom BMF festgelegt werden und wurde immer wieder ver-
schoben. 
Wesentlicher Inhalt des Entwurfs: 
n Die Wirtschafts-Identifikationsnummer soll zum 30.9.2024 

eingeführt werden. Die Zuteilung soll allerdings erst ab dem 
1.11.2024 erfolgen. 

n Unternehmer, denen bis zum 30.9.2024 eine Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer erteilt worden ist, sollen im 
Wege einer öffentlichen Bekanntmachung durch das Bun-
deszentralamt für Steuern erfahren, dass ihre 
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Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ab einem bestimm-
ten Stichtag auch als Wirtschafts-Identifikationsnummer 
gilt. 
Hinweis: Dieser Stichtag könnte der 1.11.2024 sein. 

n Unternehmer, die bis zum 30.9.2024 noch keine Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer erhalten haben, aber durch 
einen Bevollmächtigten vertreten werden, sollen eine elekt-
ronische Mitteilung über die Zuteilung der Wirtschafts-Iden-
tifikationsnummer erhalten, wenn sie oder ihr Bevollmäch-
tigter über ein Benutzerkonto bei der ELSTER-Plattform 
der Finanzverwaltung verfügen. 

Hinweis: In verschiedenen Gesetzen wird die Angabe der 
Wirtschafts-Identifikationsnummer verlangt, sobald sie zuge-
teilt worden ist. So muss künftig etwa bei der Grunderwerb-
steuer die Wirtschafts-Identifikationsnummer angegeben 
werden, wenn ein Unternehmer an einem grunderwerbsteu-
erbaren Vorgang beteiligt ist. Auch umsatzsteuerlich wird die 
Wirtschafts-Identifikationsnummer die bisherige Umsatz-
steuer-Identifikationsnummer ablösen. 
Aktuell liegt nur der Verordnungsentwurf des BMF vor. 
Nachdem jahrelang nichts geschehen ist, scheint es nun mit 
der Einführung und Zuteilung der Wirtschafts-Identifikations-
nummer loszugehen, auch wenn der Zeitpunkt angesichts 
des Entwurfscharakters noch nicht sicher ist. 

Ermäßigter Umsatzsteuersatz für 
Nebenleistungen eines Hotels? 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) muss entscheiden, ob 
für Nebenleistungen eines Hotels der ermäßigte Umsatz-
steuersatz von 7 %, der auch für die Übernachtung gilt, oder 
aber der reguläre Steuersatz von 19 % anwendbar ist, so 
dass das Gesamtentgelt aufzuteilen ist in ein Entgelt für die 
Zimmerüberlassung (7 %) und in ein Entgelt für die Neben-
leistungen (19 %). Der Bundesfinanzhof (BFH) ist zwar für 
eine Aufteilung, hält es allerdings für möglich, dass der 
EuGH das gesetzliche Aufteilungsgebot als europarechts-
widrig ansieht. 
Hintergrund: Hotelübernachtungen werden nach deut-
schem Recht mit lediglich 7 % Umsatzsteuer besteuert. 
Nach dem Gesetz gilt der ermäßigte Umsatzsteuersatz nicht 
für Leistungen, die nicht unmittelbar der Vermietung dienen, 
auch wenn diese Leistungen im Hotelpreis enthalten sind. 
Erforderlich ist danach eine Aufteilung des Entgelts, wenn 
der Hotelpreis auch Nebenleistungen umfasst. Die Auftei-
lung von Entgelten ist vom EuGH in der jüngeren Vergan-
genheit aber in anderem Zusammenhang abgelehnt worden. 
Sachverhalt: Der BFH musste über drei Fälle entscheiden, 
die jeweils ein Hotel bzw. eine Pension betrafen. In dem ers-
ten Fall bot das Hotel optional ein Frühstück zum Preis von 
4,50 € an; im Hotelpreis war ein Parkplatz enthalten. Im 
zweiten Fall waren im Übernachtungspreis ebenfalls ein 
Parkplatz sowie das zur Verfügung gestellte WLAN und der 
Fitness- und Wellnessbereich enthalten. Im dritten Fall ge-
hörte zur Übernachtung ein Frühstück, das nicht abgewählt 
werden konnte. Das Finanzamt wandte in allen Fällen den 
ermäßigten Umsatzsteuersatz nur für die eigentliche Über-
nachtung an und teilte den jeweiligen Zimmerpreis auf die 
eigentliche Übernachtungsleistung (7 %) und die 

Nebenleistung(en) (19 %) auf. Hiergegen wehrten sich die 
Hotel- bzw. Pensionsbetreiber. 

Entscheidung: Der BFH hat dem EuGH die Streitfragen zur 
Entscheidung vorgelegt, soweit es um den anzuwendenden 
Steuersatz auf die im Hotelpreis enthaltenen Nebenleistun-
gen geht: 

n Bietet das Hotel zusätzlich zur Übernachtung eine Leistung 
an, die weder hinzugebucht noch abgewählt werden 
kann, sondern zwingend enthalten ist, handelt es sich um 
eine Nebenleistung zur Hauptleistung (Übernachtung). 
Denn diese Nebenleistung ist eng mit der Übernachtung 
verbunden und im Preis enthalten. 

n Nach deutschem Recht besteht ein Aufteilungsgebot, 
weil der ermäßigte Umsatzsteuersatz nur für die Zimmer-
vermietung gewährt wird, nicht aber für Leistungen, die 
nicht unmittelbar der Vermietung dienen, wie im ersten und 
zweiten Fall der Hotelparkplatz, im zweiten Fall die Bereit-
stellung des WLAN und des Fitness- und Wellnessbereichs 
sowie im dritten Fall das Frühstück. 

n Aus der aktuellen Rechtsprechung des EuGH könnte sich 
jedoch ergeben, dass ein Aufteilungsgebot gegen Europa-
recht verstößt. Dem EuGH zufolge darf nämlich eine ein-
heitliche Leistung, die aus einer Hauptleistung und aus ei-
ner Nebenleistung besteht und bei der unterschiedliche 
Umsatzsteuersätze für die Haupt- und Nebenleistung gel-
ten, nicht aufgeteilt werden – der Umsatzsteuersatz für die 
Hauptleistung gilt dann für die gesamte Leistung. Hieraus 
könnte sich ergeben, dass das deutsche Aufteilungsgebot 
europarechtswidrig ist. 

Hinweise: Der EuGH muss nun entscheiden, ob das deut-
sche Aufteilungsgebot gilt oder ob es wegen Verstoßes ge-
gen das Europarecht nicht anwendbar ist. 

Das Vorabentscheidungsersuchen hat Bedeutung für Ne-
benleistungen, die weder hinzugebucht noch abgewählt 
werden können. Kann die Leistung jedoch, wie z. B. das 
Frühstück im ersten Fall, zu- oder abgewählt werden, han-
delt es sich nicht um eine Nebenleistung, sondern um eine 
eigenständige Leistung, die in jedem Fall dem regulären 
Steuersatz von 19 % unterliegt. 

Fiktiver Zufluss einer nicht ausgezahlten 
Tantieme 
Hat ein Gesellschafter-Geschäftsführer mit seiner GmbH 
eine Tantiemevereinbarung getroffen, die zugesagte Tanti-
eme jedoch nicht erhalten, kann ein fiktiver Zufluss der Tan-
tieme und damit Arbeitslohn zu bejahen sein, wenn er einen 
fälligen und durchsetzbaren Anspruch auf Auszahlung sei-
ner Tantieme gegen die GmbH hat. Dies setzt allerdings vo-
raus, dass die GmbH eine Tantiemeverpflichtung passiviert 
hat. Alternativ kommt ein fiktiver Zufluss in Betracht, wenn 
der Gesellschafter-Geschäftsführer auf einen bereits ent-
standenen Tantiemeanspruch verzichtet. 

Hintergrund: Außerhalb einer Bilanzierung müssen Einnah-
men grundsätzlich erst dann versteuert werden, wenn sie 
dem Steuerpflichtigen zufließen. Unter bestimmten Voraus-
setzungen kann aber ein Zufluss auch fiktiv angenommen 
werden, so dass dann eine Einnahme versteuert werden 
muss, obwohl sie gar nicht gezahlt worden ist. 
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Sachverhalt: Der Kläger war Alleingesellschafter der A-
GmbH. Er hatte mit der A-GmbH eine Tantiemevereinbarung 
getroffen. In den Streitjahren 2015 bis 2017 zahlte die A-
GmbH dem Kläger keine Tantieme aus, obwohl sie Gewinne 
erzielt hatte. Die A-GmbH wies in ihren Bilanzen der Streit-
jahre auch weder eine Tantiemerückstellung noch eine Tan-
tiemeverbindlichkeit aus. Das Finanzamt nahm einen fiktiven 
Zufluss der Tantieme beim Kläger an und erfasste die Tan-
tieme als Arbeitslohn. 
Entscheidung: Der BFH hielt einen fiktiven Zufluss zwar 
nicht aufgrund der Alleingesellschafterstellung des Klägers 
für denkbar, wohl aber aufgrund eines möglichen Verzichts. 
Der BFH verwies die Sache daher an das Finanzgericht (FG) 
zur weiteren Aufklärung zurück: 
n Bei beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführern, die 

also mehr als 50 % der Stimmrechte haben, kann es zu ei-
ner Zuflussfiktion kommen, wenn der Tantiemeanspruch 
fällig und durchsetzbar ist, die GmbH mithin zahlungsfä-
hig ist. Der beherrschende Gesellschafter-Geschäftsführer 
kann dann nämlich die Auszahlung der Tantieme durchset-
zen. 

n Im Streitfall waren die Tantiemeansprüche jedoch nicht fäl-
lig. Die Tantiemeansprüche sollten erst dann fällig sein, 
wenn der Jahresabschluss und damit auch der Tantieme-
anspruch festgestellt wird. In den Jahresabschlüssen der 
A-GmbH für die Jahre 2015 bis 2017 waren keine Tantie-
meverpflichtungen ausgewiesen, so dass ein fälliger Tanti-
emeanspruch nicht zustande gekommen ist. 

n Denkbar ist allerdings ein fiktiver Zufluss aufgrund eines 
Verzichts des Klägers auf einen bereits entstandenen Tan-
tiemeanspruch. Dieser Verzicht hätte zu einer verdeckten 
Einlage des Klägers in die A-GmbH geführt; eine verdeckte 
Einlage setzt denklogisch den vorherigen Zufluss des ein-
gelegten Wirtschaftsguts (Tantiemeforderung) voraus. 

n Das FG muss nun aufklären, ob der Kläger in den Streit-
jahren auf seine bereits entstandenen Tantiemeansprüche 
verzichtet und diese verdeckt in die A-GmbH eingelegt hat, 
so dass ihm die Tantiemen vorher (fiktiv) zugeflossen sein 
müssen. Die verdeckte Einlage setzt nicht voraus, dass die 
A-GmbH tatsächlich Tantiemeverpflichtungen gegenüber 
dem Kläger passiviert hat; vielmehr genügt es, wenn Tan-
tiemeverpflichtungen hätten passiviert werden müssen. 

Hinweise: Sollte ein Tantiemeanspruch des Klägers hinge-
gen nicht entstanden sein, weil sich der Kläger und die A-
GmbH vorab auf eine Aufhebung der Tantieme geeinigt bzw. 
stillschweigend verständigt haben, wäre ein fiktiver Zufluss 
zu verneinen, so dass der Kläger keine Tantieme versteuern 
müsste. Denn dann könnte der Kläger keine verdeckte Ein-
lage erbracht haben, weil er keine Forderung gegen die A-
GmbH gehabt hat, die er im Wege der verdeckten Einlage 
eingebracht hat. Zu einem fiktiven Zufluss kann es unter dem 
Gesichtspunkt des Verzichts also nur kommen, wenn der 
Gesellschafter-Geschäftsführer nach der Entstehung seines 
Tantiemeanspruchs auf die Tantieme verzichtet. 
Der BFH widerspricht mit seinem aktuellen Urteil der Auf-
fassung der Finanzverwaltung, die es für einen fiktiven Zu-
fluss bei einem beherrschenden Gesellschafter-Geschäfts-
führer ausreichen lässt, dass der Tantiemeanspruch fällig 
und durchsetzbar ist; der Finanzverwaltung zufolge ist es für 
den fiktiven Zufluss nicht erforderlich, dass die GmbH eine 

entsprechende Verpflichtung in ihrem Jahresabschluss pas-
siviert hat. 

Vermieter 

Nachweis einer kürzeren Nutzungsdauer 
für ein Gebäude 
Der Steuerpflichtige kann eine kürzere tatsächliche Nut-
zungsdauer eines Gebäudes durch ein Gutachten eines öf-
fentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen nach-
weisen und damit eine höhere Abschreibung geltend ma-
chen, als sich nach der gesetzlichen Nutzungsdauer ergibt. 
Das Gutachten ist anzuerkennen, wenn es sich auf das kon-
krete Grundstück bezieht und zu den maßgeblichen Kriterien 
der Nutzungsdauer wie etwa zum technischen Verschleiß, 
der wirtschaftlichen Entwertung oder zu rechtlichen Nut-
zungsbeschränkungen Stellung nimmt. 

Hintergrund: Gebäude, die vermietet oder betrieblich ge-
nutzt werden, können abgeschrieben werden. Die Abschrei-
bung richtet sich nach der Nutzungsdauer des Gebäudes, 
die gesetzlich vermutet wird, z. B. 33,3 Jahre für betrieblich 
genutzte Gebäude, die nicht Wohnzwecken dienen oder – je 
nach Fertigstellungszeitpunkt – 50 oder 33,3 Jahre für ver-
mietete Gebäude im Privatvermögen. Allerdings kann der 
Steuerpflichtige eine kürzere Nutzungsdauer nachweisen 
und dann eine höhere Abschreibung in Anspruch nehmen. 

Sachverhalt: Die Klägerin erwarb im Jahr 2013 eine vermie-
tete Grundstückshälfte, auf der sich zwei Gebäude befan-
den. Sie machte in ihrer Einkommensteuererklärung für 
2014 bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 
eine Abschreibung von ca. 5,26 % auf Grundlage einer Rest-
nutzungsdauer von 19 Jahren geltend; die gesetzliche Ab-
schreibung hätte 2 % bei einer gesetzlich vermuteten Nut-
zungsdauer von 50 Jahren betragen. Zur Ermittlung der 
Restnutzungsdauer legte die Klägerin ein Gutachten eines 
öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen vor, 
der die Restnutzungsdauer nach den einschlägigen immobi-
lienrechtlichen Regeln bewertet und dabei berücksichtigt 
hatte, dass bis zum Erwerb durch die Klägerin keine Moder-
nisierungsmaßnahmen erfolgt waren. Das Finanzamt er-
kannte lediglich eine Abschreibung von 2 % an. 

Entscheidung: Der BFH gab der Klage statt und erkannte 
eine Restnutzungsdauer von 19 Jahren an: 

n Zwar betrug der Abschreibungssatz im Veranlagungszeit-
raum 2014 2 %, weil der Gesetzgeber von einer Nutzungs-
dauer für vermietete Gebäude des Privatvermögens von 
50 Jahren ausging. Der Steuerpflichtige kann aber eine 
kürzere tatsächliche Nutzungsdauer nachweisen. 

n Eine kürzere Nutzungsdauer kann sich etwa aus einem 
technischen Verschleiß, einer wirtschaftlichen Entwertung 
oder aus rechtlichen Nutzungsbeschränkungen ergeben. 

n Die Klägerin hat eine kürzere tatsächliche Nutzungsdauer 
nachgewiesen, indem sie ein taugliches Gutachten vor-
gelegt hat. Für den Nachweis genügt ein Gutachten eines 
öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen, das 
auf einzelne Kriterien der Nutzungsdauer Bezug nimmt und 
die Gegebenheiten des Einzelfalls berücksichtigt. 



DIE MANDANTEN I INFORMATION 

 Alle Beiträge sind nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung für den Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden.   

n Der Gutachter, der das Gutachten für die beiden Gebäude 
erstellt hat, war öffentlich bestellt und vereidigt. Er hat seine 
Ermittlung der Restnutzungsdauer auf die einschlägigen 
gesetzlichen Regelungen gestützt und dabei auch die tat-
sächlichen Gegebenheiten des Einzelfalls berücksichtigt, 
nämlich den Umstand, dass die Gebäude bis zum Erwerb 
durch die Klägerin nicht modernisiert worden sind. Hieraus 
hat er nachvollziehbar eine wirtschaftliche Abnutzung ab-
geleitet, die zu einer wirtschaftlich gemittelten Restnut-
zungsdauer von 19 Jahren für die beiden Gebäude auf 
dem Grundstück führte. 

n Entgegen der Auffassung des Finanzamts war es nicht er-
forderlich, dass der Gutachter auch einen technischen Ver-
schleiß bestätigt. Denn es genügt der Nachweis eines wirt-
schaftlichen Verbrauchs; eine kürzere wirtschaftliche oder 
rechtliche Nutzungsdauer ist nämlich nur bedingt oder gar 
nicht vom technischen Gebäudezustand abhängig. 

Hinweise: Der BFH macht deutlich, dass eine bestimmte 
Methode wie z. B. ein Bausubstanzgutachten oder ein be-
stimmtes Ermittlungsverfahren nicht erforderlich ist, um eine 
kürzere tatsächliche Nutzungsdauer nachzuweisen. 

Die Finanzverwaltung stellt an die Gutachten höhere Anfor-
derungen. Der BFH widerspricht der Finanzverwaltung, 
weil es für die von der Finanzverwaltung geforderten Anfor-
derungen keine gesetzliche Grundlage gibt. So hält es der 
BFH für denkbar, dass die Restnutzungsdauer aus einem 
Verkehrswertgutachten eines öffentlich bestellten und verei-
digten Sachverständigen übernommen wird. 

Abschließend entscheiden muss nun das Finanzgericht im 
zweiten Rechtsgang. Dort muss noch die Bemessungs-
grundlage für die Abschreibung ermittelt werden. Die Kläge-
rin hatte zu Unrecht den Wert für einen Nießbrauch, der ihr 
an dem Grundstück zustand, als Anschaffungskosten gel-
tend gemacht. Dafür könnten der Klägerin aber Anschaf-
fungskosten aus der Übernahme von Verbindlichkeiten ent-
standen sein, die bislang noch nicht geprüft worden sind. 

Alle Steuerzahler 

Grundsteuerreform: Zweifel an der 
Rechtmäßigkeit der Grundsteuerwerte 
Trägt ein Grundstückseigentümer konkrete Umstände vor, 
nach denen der im Rahmen der Grundsteuerreform festge-
stellte Grundsteuerwert den Wert seines Grundstücks er-
heblich überschreiten und ein entsprechender Nachweis 
durch ein Sachverständigengutachten geführt werden 
könnte, ist Aussetzung der Vollziehung des Grundsteuer-
wertbescheids zu gewähren. 

Hintergrund: Im Rahmen der Grundsteuerreform werden ca. 
36 Mio. Grundstücke neu bewertet. Die Bewertung erfolgt 
schematisch anhand der Bodenrichtwerte, einer fingierten 
Restnutzungsdauer und eines typisierten Reinertrags. Der 
Nachweis eines niedrigeren Wertes durch Vorlage eines 
Gutachtens ist nicht vorgesehen. In vielen Bundesländern 
wird das sog. Bundesmodell angewendet, das auch im 
Streitfall relevant war. 

Sachverhalt: Der Steuerpflichtige besaß ein ca. 350 qm gro-
ßes Grundstück in Rheinland-Pfalz, das mit einem 

Einfamilienhaus mit einer Wohnfläche von 72 qm bebaut 
war. Das Baujahr des Einfamilienhauses war 1880; seit der 
Errichtung waren keine wesentlichen Renovierungen mehr 
vorgenommen. Das Finanzamt stellte den Grundsteuerwert 
zum 1.1.2022 auf 91.600 € fest. Hiergegen legte der Steuer-
pflichtige Einspruch ein und beantragte unter Hinweis auf 
das Baujahr und den Zustand des Hauses die Aussetzung 
der Vollziehung, die das Finanzamt ablehnte. 
Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab dem Antrag 
auf Aussetzung der Vollziehung – ebenso wie die Vorinstanz 
(s. hierzu unsere Mandanten-Information 2/2024) – statt: 

n Es bestehen Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Grund-
steuerwertes. Denn die Vorschriften über die Bewertung 
von Grundstücken müssen verfassungskonform ausgelegt 
werden und dem Steuerpflichtigen die Möglichkeit geben, 
einen niedrigeren gemeinen Wert des Grundstücks 
nachzuweisen. Zwar ist nach der Grundsteuerreform der 
Nachweis eines niedrigeren Grundsteuerwertes nicht vor-
gesehen. Ein solcher Nachweis, z. B. durch ein Sachver-
ständigengutachten, muss aber möglich sein, um eine ver-
fassungswidrige Übermaßbesteuerung zu vermeiden. 

n Zwar hat der Gesetzgeber angesichts der großen Anzahl 
zu bewertender Grundstücke einen großen Typisierungs- 
und Pauschalierungsspielraum. Allerdings darf es nicht zu 
einer verfassungswidrigen Übermaßbesteuerung kom-
men. 

n Der Steuerpflichtige hat im Streitfall Umstände vorgetra-
gen, nach denen der Nachweis eines niedrigeren Grund-
stückswertes gelingen könnte. Hierfür sprechen das 
Baujahr des Hauses und die seit 1880 unterbliebenen Re-
novierungen. Es ist daher vorstellbar, dass das Grundstück 
nur mit dem Bodenwert abzüglich etwaiger Freilegungs-
kosten bewertet werden könnte. Es bestehen Zweifel, dass 
sich mit dem Gebäude die gesetzlich typisierten Mieter-
träge erzielen lassen, die im Streitfall mit jährlich 3.635 € 
angesetzt wurden. 

Hinweise: Der Steuerpflichtige hat im Streitfall kein Sachver-
ständigengutachten vorgelegt. Für die Aussetzung der Voll-
ziehung genügt es jedoch, dass er Umstände vorgetragen 
hat, die es möglich erscheinen lassen, dass ein Sachver-
ständigengutachten zu einem niedrigeren gemeinen Wert 
gelangt. Bisher geht der BFH von einem Verstoß gegen das 
Übermaßverbot aus, wenn der vom Finanzamt festgestellte 
Wert den nachgewiesenen niedrigeren Wert um 40 % oder 
mehr übersteigt. 

Die Aussetzung der Vollziehung des angefochtenen Grund-
steuerwertbescheids führt im Ergebnis dazu, dass im vorlie-
genden Fall im Umfang der Aussetzung zunächst keine 
Grundsteuer gezahlt werden muss. Die Aussetzung der Voll-
ziehung ist jedoch nur eine vorläufige Entscheidung; die 
endgültige Entscheidung wird im Klageverfahren gegen den 
Grundsteuerwertbescheid getroffen. 

Der Beschluss betrifft das sog. Bundesmodell, das in der 
Mehrzahl der Bundesländer anwendbar ist. Der BFH hat sich 
nicht dazu geäußert, ob sich seine Ausführungen auch auf 
die Ermittlung des Grundsteuerwerts in Bundesländern 
übertragen lassen, in denen das Bundesmodell nicht gilt. 


